
St. S u p r a n o w i t z  betonte, daß zur Vervollkomm
nung der Rechtsgrundlagen der ökonomischen und wis
senschaftlich-technischen Zusammenarbeit der RGW- 
Mitgliedsländer auch die Vervollkommnung der Metho
den rechtlicher Regelung gehöre. Als wichtige Aufga
ben nannte Supranowitz u. a.
— die Ausarbeitung der Rechtsgrundlagen für die ge

meinsame Planung und für die Koordinierung der 
Planung im nationalen Rahmen;

— die Ausarbeitung und Vervollkommnung der Rechts
grundlagen für das System der internationalen Ver
tragsbeziehungen in den Bereichen Lieferung und 
Leistung, internationale Spezialisierung und Koope
ration ;

— die Ausarbeitung gemeinsamer Regelungen über 
Gründung, Stellung und Tätigkeit internationaler 
Wirtschaftsorganisationen;

— die Ausarbeitung von Rechtsgrundlagen der wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit;

— den Ausbau der Regelungen der materiellen Verant
wortlichkeit der Staaten und Wirtschaftsorganisa
tionen.

Angesichts der Kompliziertheit dieser Beziehungen sei 
es erforderlich, daß allen rechtlichen Regelungen ein 
fruchtbarer wissenschaftlicher Meinungsstreit voraus
geht, aus dem Praxis und Wissenschaft gemeinsam 
Schlußfolgerungen ziehen müßten.
Die Notwendigkeit, im Zusammenhang mit einer Ver
vollkommnung der Rechtsgrundlagen die praktischen 
Erfahrungen bei der Realisierung bestehender Abkom
men gründlich zu analysieren, hob Dr. H. G e - 
s c h w a n d t n e r ,  Stellvertreter des Leiters des Amtes 
für den Rechtsschutz des Vermögens der DDR, hervor. 
Prof. Dr. H. S u c h ,  Sektion Rechtswissenschaft der 
Karl-Marx-Universität Leipzig, wies auf die große Be
deutung des RGW-Rechts in der internationalen Rechts
entwicklung und auf die sich daraus ergebenden hohen 
Ansprüche an die rechtswissenschaftliche Forschung und 
Lehre hin. In diesem Zusammenhang verdeutlichte er 
die Entwicklung vom Internationalen Privatrecht in 
seiner herkömmlichen Gastalt — vorwiegend als Kolli
sionsrecht — bis zum heutigen RGW-Recht. Die Schritt
macherrolle des RGW-Rechts für die gesamte Rechtsent
wicklung müsse, so forderte Such, in der gesamten 
rechtswissenschaftlichen Forschung und Lehre stärker 
zum Ausdruck gebracht werden.
Mit der Aufgabe der Rechtswissenschaft, Rolle und 
Funktion des sozialistischen Rechts im Mechanismus 
der Leitung und Planung der mit der sozialistischen 
ökonomischen Integration verbundenen Prozesse theo
retisch klar herauszuarbeiten, beschäftigte sich Prof. 
Dr. U.-J. H e u e r ,  Zentralinstitut für sozialistische 
Wirtschaftsführung beim Zentralkomitee der SED. Er 
betonte, daß Möglichkeiten und Grenzen der Ausnut
zung des sozialistischen Rechts zur Fortführung dieser 
Prozesse genauer bestimmt werden müßten, um die 
Potenzen des Rechts voll ausschöpfen zu können. 
Ausgehend von der Feststellung, daß die sozialistische 
ökonomische Integration objektiv neue Maßstäbe für 
die einzelstaatliche Leitungstätigkeit und vor allem für 
das sozialistische Recht als wesentliches Instrument 
staatlicher Leitung setzt, wies Prof. Dr. Dr.
G. P f l i c k e ,  Direktor des Instituts für Staat und 
Recht an der Hochschule für Ökonomie „Bruno Leusch- 
ner“, nach, daß die Integrationsfragen von vornherein 
die rechtliche Regelung und Planung der Volkswirt
schaft bestimmen. Die Gestaltung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen sei untrennbar mit der Leitung 
und Planung der Volkswirtschaft in den einzelnen Mit
gliedsländern verknüpft und stehe mit ihr in ständiger

Wechselwirkung. Entsprechend der systematischen An
gleichung der internationalen Leitung und Planung sei 
schrittweise auch die Annäherung der rechtlichen Rege
lungen zu vollziehen. Hieraus ergäben sich bestimmte 
Anforderungen an die Vervollkommnung und Verwirk
lichung des innerstaatlichen Rechts, insbesondere des 
Wirtschaftsrechts.
Prof. Dr. E. W i n k l b a u e r ,  Leiter des Bereichs Wis
senschaftlich-technischer Rechtsschutz an der Sektion 
Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin, 
machte darauf aufmerksam, daß auch die wissenschaft
lich-technische Zusammenarbeit im RGW — von der 
Forschungskooperation bis zur Überleitung der For
schungsergebnisse in die Produktion — exakter recht
licher Regelungen bedürfe. Hierzu gehörten ferner die 
Ausgestaltung der Nutzungsrechte, die Sicherung des 
Rechtsschutzes, die Regelung der Informations- und 
Mitwirkungspflichten sowie die Festlegung der Formen 
rechtlicher Verantwortlichkeit. Dringend erforderlich 
sei es auch, für die Kooperationsverträge auf dem Ge
biet der Forschung und Entwicklung solche Vertrags
beziehungen zu entwickeln, die auf der Grundlage der 
Verwirklichung gemeinsamer Interessen der RGW- 
Mitgliedsländer ein höchstmögliches Maß an wissen
schaftlicher und wirtschaftlicher Effektivität sichern.
Für die Schaffung einheitlicher Rechtsgrundlagen im 
Bereich der Finanz- und Währ.ungsbeziehungen inner
halb der sozialistischen ökonomischen Integration sprach 
sich Prof. Dr. H. S p i l l e r ,  Dekan der Fakultät für 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Martin- 
Luther-Universität Halle, aus. Einheitlicher Regelung 
bedürfen nach seiner Ansicht das sozialistische inter
nationale Währungsrecht, das internationale Zahlungs
verkehrsrecht, das Haushaltsrecht, das Finanzrecht der 
sozialistischen internationalen Wirtschafts-, Forschungs
und Projektierungsorganisation, das internationale Kre
ditrecht, das Recht der gemeinsamen Kreditfonds, Ban
ken und bilateralen Kreditbeziehungen, das sozialisti
sche internationale Steuerrecht sowie das internationale 
Finanzkontrollrecht.
In seinen Schlußbemerkungen würdigte der Vorsitzende 
des Rates für staats- und rechtswissenschaftliche For
schung, Prof. Dr. G. S c h ü ß l e r ,  Rektor der Akademie 
für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, die viel
fältigen konstruktiven Gedanken, die zum Gegenstand 
der wissenschaftlichen Beratung vorgetragen worden 
waren. Dabei betonte er, daß die Vervollkommnung der 
Rechtsgrundlagen im Prozeß der sozialistischen ökono
mischen Integration eine derart umfassende Aufgabe 
sei, daß sie nicht einigen Spezialisten überlassen blei
ben dürfe. Vielmehr könne sie nur von der sozialisti
schen Staats- und Rechtswissenschaft insgesamt und 
auch nur in enger Kooperation mit anderen Wissen
schaftszweigen bewältigt werden. Da die Fragen der 
rechtlichen Beziehungen zwischen den RGW-Mitglieds- 
ländern auch in der weltweiten ideologischen Ausein
andersetzung mit dem Imperialismus und seinen Inte
grationsbestrebungen eine beachtliche Rolle spielen, 
müsse die sozialistische Staats- und Rechtstheorie die 
theoretischen Grundlagen für diese Auseinandersetzung 
liefern und die Wissenschaftler der einzelnen Fachdis
ziplinen befähigen, gemeinsame Grundpositionen auf 
ihrem jeweiligen Gebiet zu vertreten.
Nachdrücklich wies Schüßler abschließend auf die Not
wendigkeit hin, die Zusammenarbeit der Wissenschaft 
mit der sozialistischen Staats- und Wirtschaftspraxis 
auszubauen und zu festigen. Grundsätzlich sei festzu
stellen, daß die sozialistische Praxis in dem Maße ver
stärkt mit der Wissenschaft kooperiere, in dem die Wis
senschaft daran mitwirke, Probleme der Zukunft im 
Sinne der Veränderung der Praxis lösen zu helfen.

399


